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Vorwort 

 
 

 

Radfahren macht Spaß, ist günstig, einfach, schnell und 

umweltfreundlich. Leipzig eignet sich in ganz besonderer Art 

und Weise zum Radfahren – viele Bürgerinnen und Bürger 

haben dies bereits für sich entdeckt, andere würden es gerne 

ausprobieren, trauen sich aber noch nicht zu, sich im Verkehr 

zu behaupten. - Mit der Mobilitätsstrategie 2030 haben wir es 

uns zur Aufgabe gemacht, den Umweltverbund deutlich zu 

stärken. Wir fördern daher als Teil dessen den Radverkehr und 

wollen insbesondere Kinder und Senioren im Verkehr schützen.   

 

Konzeptionelle Grundlage dafür bildet der Radverkehrsentwicklungsplan. Dieser befindet 

sich derzeit in einem umfangreichen Fortschreibungsprozess, mit intensiven 

Beteiligungsmöglichkeiten, um die Radfahrenden selbst, Interessensverbände, die Politik 

und die Verwaltung zusammen zu bringen und gemeinsame Ziele und Maßnahmen zu 

definieren.  

  

Mit dem Aktionsprogramm 2023/24 wollen wir vorab schon jene Maßnahmen 

beschleunigen, die schnell umsetzbar sind, die Lücken schließen oder 

Übergangslösungen bieten, bis ein größerer Umbau erfolgen kann. Das Programm führt 

das erfolgreiche erste Programm der Jahre 2021/22 weiter und speist sich aus der 

laufenden Arbeit sowie aus ersten Erkenntnissen des Radverkehrsentwicklungsplans. Das 

2021 eigens gebildete Team Radverkehr im Verkehrs- und Tiefbauamt hat sich bewährt, 

um die Maßnahmen im Programmzeitraum „auf die Straße zu bekommen“ und wird dafür 

auch weiterhin aktiv sein. 

 

Das Aktionsprogramm 2023/24 soll in den im europäischen Audit-Prozess BYPAD 

festgestellten wesentlichen Handlungsfeldern der Radverkehrsförderung Fortschritte 

bringen. Dafür wurden für alle Handlungsfelder passende Maßnahmen ausgewählt, über 

die zudem regelmäßig Bericht erstattet werden wird.  

  

 

 

 

 

 

Thomas Dienberg   
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Anlass 
 

Die Menge der Radfahrenden in Leipzig nimmt zu. Dies wird politisch wie fachlich explizit 

unterstützt – die Stärkung nachhaltiger Mobilität hat eine große Bedeutung zur Umsetzung 

städtischer Entwicklungsziele, der Mobilitätsstrategie 2030 und nicht zuletzt im Energie- 

und Klimaschutzprogramm, das dem Klimanotstand entgegnen soll. Unter den schnell 

wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz kann Radverkehrsförderung einen besonderen 

Beitrag leisten, denn Radverkehrsinfrastruktur hat vergleichsweise geringe Kosten, ist 

platzsparend, das Radfahren ist emissionsfrei, lärmarm, gesund und günstig. Außerdem 

kann eine stark wachsende Stadt wie Leipzig die hohen Mobilitätsbedarfe und -bedürfnisse 

nicht ohne Einbußen für die städtische Lebensqualität befriedigen, wenn der Verkehr nicht 

in großen Anteilen durch den Umweltverbund (Bus, Straßenbahn, Rad, Fußverkehr und 

multimodale Angebote, wie Carsharing) abgedeckt wird. Staus, Lärm und 

Gesundheitsschäden können hierdurch vermieden werden. 

 

Was für den Ausbau eines attraktiven und sicheren Radverkehrs in Leipzig getan werden 

muss, beschreibt der Radverkehrsentwicklungsplan (RVEP), welcher sich derzeit in 

Fortschreibung befindet, aktuelle Entwicklungen und Trends aufnimmt und in ein 

integriertes Konzept überführt. Ein Augenmerk liegt hier unter anderem auf den 

verschiedenen Typen an Radfahrenden mit unterschiedlichen Ansprüchen und 

Bedürfnissen: von Alltagspendler/-innen, die möglichst zügig und direkt an ihr Ziel kommen 

möchten, über Freizeit-Radfahrende, deren Wege häufig selbst das Ziel sind, bis zu den 

Kindern, die ihre ersten Erfahrungen im Straßenverkehr machen und für welche die 

Infrastruktur im besonderen Maße Fehler verzeihen sollte. Allen soll das Konzept gerecht 

werden.  

 

Im Aktionsprogramm Radverkehr (APRV) finden sich konkrete Maßnahmen zur 

Umsetzung. Ein erstes Aktionsprogramm für die Jahre 2021/22 wurde in Folge der 

Handlungsempfehlungen aus dem BYPAD-Zertifizierungs-Verfahren1 im Jahr 2020 erstellt 

und konnte in weiten Teilen erfolgreich umgesetzt werden. Das hier vorgestellte 

Folgeprogramm für 2023/24 hat der Stadtrat bereits 2020 mit beschlossen (Ratsvorlage 

VII-DS-00547-NF-01-DS-03), um die Radverkehrsförderung kontinuierlich und nahtlos 

weiterzuführen. In das Programm konnten bereits erste Zwischenergebnisse der RVEP-

Fortschreibung einfließen. Es wurden neue Maßnahmen ergänzt und begonnene 

Maßnahmen des APRV 2021/22 werden abgeschlossen. 

                                            
1 Als Vorbereitung auf den RVEP 2030+ wurde 2019/20 der Status quo der Radverkehrsförderung in Leipzig mit einem zertifizierten 

Verfahren, dem „BYPAD“ (= Bicycle Policy Audit), überprüft. Das Resultat dieser Überprüfung stellte fest, dass der Radverkehr in Leipzig 

noch einen besonderen Aufholbedarf hat und schlug in der Folge einen Aktionsplan zur Verbesserung der Bedingungen für Radfahrende 

vor. Dies veranlasste die Politik und Verwaltung kurzfristig einen Plan zu erarbeiten, welcher der Radverkehrsförderung einen 

zusätzlichen Schub nach vorn verleihen soll, bevor der RVEP 2030+ in Kraft tritt. Das Aktionsprogramm für den Leipziger Radverkehr 

greift die einzelnen Handlungsfelder des BYPAD-Verfahrens auf und untersetzt diese mit konkreten Maßnahmen. 
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Inhalt und Struktur 
 

Das APRV 2023/24 orientiert sich weitgehend an der bisherigen Struktur und beinhaltet 10 

Handlungsfelder (HF). 

 

HF 01: Infrastruktur 

HF 02: Kommunikation und Kontrollen2 

HF 03: Finanzen und Förderung 

HF 04: Projekte und Konzepte 

HF 05: Radschnellwege 

HF 06: Fahrradparken 

HF 07: Daten und Analyse 

HF 08: Gremien und Beteiligung 

HF 09: Wegweisung 

HF 10: Winterdienst 

 

Diese Handlungsfelder waren ein wesentliches Ergebnis des BYPAD-

Zertifizierungsprozesses 2020, welches Leipziger Fachvertreter/-innen3 für die Zukunft 

erarbeitet haben. 

 

Da das fortgeschriebene APRV für einen Zeitraum von zwei Jahren konzipiert ist, können 

größere bauliche Veränderungen nur im begrenztem Rahmen umgesetzt werden. 

Aufgenommen wurden daher insbesondere kurzfristig wirksame Infrastrukturmaßnahmen, 

mit Realisierungsbeginn in 2023 oder 2024, wie Markierungsleistungen, einzelne 

Deckensanierungsmaßnahmen, kleinere Baumaßnahmen, vorbereitende Planungen und 

Machbarkeitsstudien für den Radverkehr sowie Kommunikationsarbeit. 

Für die Umsetzung des APRV in den folgenden zwei Jahren werden finanzielle 

Auswirkungen in Höhe von rund 12.750.000 € bemessen.4 

Die Radverkehrsförderung in den kommenden Jahren wird den Ergebnissen der 

Fortschreibung des Radverkehrsentwicklungsplans 2030+ folgen, der im Zeitraum des 

APRV erarbeitet und umfänglich abgestimmt wird. Die Aktivitäten im Rahmen des APRV 

fließen in die Erstellung des Radverkehrsentwicklungsplans 2030+ ein, sodass ein 

lückenloser Übergang im Umsetzungsprozess von APRV zu 

Radverkehrsentwicklungsplan sichergestellt ist. 

  

                                            
2 Im Zuge der fortführenden Ausarbeitung des APRV für die Jahre 2023/24 wurden HF 02 (bisher: „Kommunikation und Information“) 

und HF 04 (bisher: „Kontrollen“) im HF 02 verbunden. 

3 Am BYPAD-Verfahren beteiligt waren von Seiten der Verwaltung das Verkehrs- und Tiefbauamt, das Amt für Stadtgrün und Gewässer, 

das Amt für Umweltschutz, das Amt für Wirtschaftsförderung, das Dezernat Stadtentwicklung und Bau sowie die Polizeidirektion Leipzig. 

Von Seiten der Politik waren Mitglieder der Fraktionen AfD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, DIE LINKE und SPD vertreten. Darüber 

hinaus beteiligten sich von den Interessenverbänden der ADAC, der ADFC Leipzig, die Bürger für umweltfreundliche Mobilität Leipzig, 

der BUND Leipzig, die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die Leipziger Agenda 21 / Forum nachhaltiges Leipzig, die Leipziger 

Verkehrsbetriebe GmbH, der Ökolöwe sowie das Studentenwerk Leipzig. 

4 Der konsequente Einsatz von Fördermitteln ist vorgesehen. 
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 Handlungsfeld 01 

 

 Infrastruktur 
  

  
  

 Beschreibung Ein lückenloses, sicheres und eindeutig geführtes Radverkehrsnetz 

ist die Basis für die Attraktivität des Radfahrens. Als Zielnetz hierfür 

gilt in Leipzig das Hauptnetz Rad, das 2020 im Stadtrat beschlossen 

wurde. Es bildet die strategische Grundlage für die Aktivitäten zum 

Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr. Hier sollen 

schnellstmöglich Netzlücken geschlossen sowie die Qualität und 

Attraktivität bestehender Infrastrukturen erhöht werden. 

Die identifizierten Einzelmaßnahmen für das Aktionsprogramm 

beinhalten bauliche Maßnahmen, Markierungen von 

Radverkehrsanlagen und die Einrichtung von Fahrradstraßen. 

Gerade im Nebenstraßennetz ist der Straßenbelag häufig 

unzureichend für die Belange der Radfahrenden. Es wurden 

Strecken identifiziert, auf denen im Rahmen des APRV eine 

Verbesserung des Deckenbelags ermöglicht werden soll. 

Es werden laufend Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden geprüft und 

ausgeweitet. Die neue StVO eröffnet Möglichkeiten, deren 

Anwendung für den Radverkehr genutzt werden sollen, z.B. wird der 

Einsatz des Grünpfeils bei Planung und Bau von Lichtsignalanlagen 

immer mitgeprüft. 

Radwege im Grünen, wie der Saale-Elster-Kanal oder der 

Elsterradweg, sind ebenfalls Teil des APRV. 

 Querbezug Rahmenplan Mobilitätsstrategie, Hauptnetz Rad, Energie- und 

Klimaschutzprogramm, Arbeitsprogramm des Oberbürgermeisters, 

Sportprogramm 2024, Förderprogramm Park IT/Bike IT, INSEK 

2030, Programm Zukunft Stadtgrün, Luftreinhalteplan, 

Lärmaktionsplan 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

10.354.750 € 

 Verantwortung Verkehrs- und Tiefbauamt unter Mitwirkung von ASG, AfU, AWS, 

Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Ordnungsamt, 

Polizeidirektion, und ggf. weiteren 
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 Handlungsfeld 02 

 

 Kommunikation und Kontrollen 
  

  
  

 Beschreibung Aktuelle Radverkehrsthemen werden über eine stetige Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit kommuniziert und die städtische 

Webseite zur Information der Leipziger Bürgerinnen und Bürger 

kontinuierlich weiterentwickelt. 

Die Ergebnisse der sechs bestehenden Dauerzählstellen 

Radverkehr stehen seit dem APRV 2021/22 über ein Dashboard 

im städtischen Geoinformationssystem der Öffentlichkeit zur 

Verfügung. Weitere Dauerzählstellen sind in Planung und sollen 

2023/24 geschaffen werden. Das Aufzeigen der quantitativen 

Bedeutung des Radverkehrs als Teil des städtischen Verkehrs soll 

zur Aufwertung und Akzeptanz bei anderen 

Verkehrsteilnehmenden beitragen. 

Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2023 

und 2024 im Bereich Radverkehr werden unterstützt und 

vorangetrieben. 

Vom 09. bis 12. Mai 2023 wird die Velo-City-Konferenz 2023 in 

Leipzig stattfinden, die weltweit größte Messe für das Thema 

Radverkehr, zu der internationale Fachleute anreisen werden, um 

sich zu diesem Thema auszutauschen. Hier wird sich die Stadt 

Leipzig als Gastgeberin aktiv einbringen, neue Impulse setzen und 

Erfahrungen sammeln. 

Interessenverbände werden weiterhin über etablierte Formate im 

Rahmen der Gremienarbeit, des Runden Tischs Radverkehr, 

Bürgersprechstunden und insbesondere die AG Rad beteiligt. 

Darüber hinaus wird Maßnahmen- und themenabhängig die 

Stadtgesellschaft einbezogen. 

 

Ein wichtiger Bestandteil der Kommunikationsarbeit besteht darin, 

das umsichtige Miteinander im Verkehr zu erhalten und 

verbessern. Es soll ein Perspektivwechsel angeregt werden, um 

eine Akzeptanz für Sicherheitsmaßnahmen oder Kontrollen zu 

schaffen. Dies betrifft zum einen die Radfahrenden selbst und 

deren Verhalten (z.B. Geisterradeln, Fahren ohne Licht oder auf 

Gehwegen) und zum anderen auch die KfZ-Fahrenden, die die 

Radfahrenden gefährden (z.B. Halten/Parken auf Radwegen, an 

Gehwegnasen oder Überholen mit geringem Seitenabstand). 

Für das konkrete Einhalten der Rechte und Pflichten, wird 

ordnungswidriges Verhalten, das die Verkehrssicherheit 

gefährdet, stetig kontrolliert und sanktioniert. Dies findet bei der 

Polizeidirektion Leipzig und dem Ordnungsamt durch tägliche 

Kontrollen sowie durch schwerpunktmäßige, teilweise 

gemeinsame, Aktionen bei den KfZ-Fahrenden und bei 

Radfahrenden statt. 
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Die Polizeidirektion Leipzig realisiert unter dem Rahmenbefehl 

„Verkehrsüberwachung“ ganzjährige Schwerpunktkontrollen 

und der Außendienst des Ordnungsamtes setzt ebenfalls bei 

solchen sein Personal bei der Überwachung der 

Radverkehrsanlagen als integraler Bestandteil der hoheitlichen 

Tätigkeit effizient ein. Durch die Außendienstbereiche des 

Ordnungsamtes werden regelmäßige gezielte Sondereinsätze an 

Radverkehrsanlagen und im Schulumfeld durchgeführt, um 

insbesondere Schulkindern das sichere Absolvieren ihres 

Schulweges zu ermöglichen. Neben entsprechenden 

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wird die Anordnung von 

Vollzugsmaßnahmen zur Freimachung von Radverkehrsanlagen 

und Querungsbereichen regelmäßig geprüft. Bei 

Verkehrskonzepten und Sondernutzungserlaubnissen zu 

Veranstaltungen im öffentlichen Raum werden die Belange des 

Radverkehrs immer mitgedacht. Eine mediale Begleitung kann die 

Sensibilisierung und die Akzeptanz aller Verkehrsteilnehmenden 

erhöhen. 

Gleichzeitig werden alltägliche Kontrollen aller 

Verkehrsteilnehmenden im öffentlichen Raum durchgeführt. 

Hierbei kommen auch die Fahrradstaffeln des Polizeireviers 

Leipzig-Zentrum und des Ordnungsamtes zum Einsatz. Zu diesem 

Zweck soll die Staffel vergrößert werden.  

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Radverkehrsentwicklungsplan 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

Aufwand nicht differenziert darstellbar. 

 Verantwortung 

 

Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), Referat Kommunikation, 

Ordnungsamt, Polizeidirektion Leipzig, Kommunaler 

Präventionsrat (KPR) Leipzig und ggf. weiteren 
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 Handlungsfeld 03 

 

 Finanzen und Förderung 
  

  
  

 Beschreibung Die Radverkehrsförderung wird derzeit auf allen politischen 

Ebenen großgeschrieben (Beispiele s. unten); für die meisten 

Maßnahmen gibt es gute Konditionen mit bis zu 90%-

Förderquoten. Durch einen konsequenten Fördermitteleinsatz 

wird ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den 

Haushaltsmitteln gewährleistet.   

Damit erhöhen sich die finanziellen Mittel für besondere 

Radverkehrsmaßnahmen in Leipzig auf durchschnittlich 10,27 € 

pro Einwohner5 und Jahr in den Jahren 2023 sowie 2024. Die 

Angabe bezieht sich hierbei nur auf die im Aktionsprogramm 

bezifferten Maßnahmen.  

Für das Aktionsprogramm Radverkehr werden die bestehenden 

Personalkapazitäten in einem „Team Radverkehr“, aus 

bestehendem Personal beteiligter Organisationseinheiten des 

VTAs gebündelt und es wurde eine koordinierende Stelle (Fuß-, 

Radverkehr, Barrierefreiheit) benannt, welche die Finanzierung 

und insbesondere die Fördermittelnutzung steuert.  

 Querbezug Radverkehrsentwicklungsplan, BYPAD 2019/2020.  

Beispielhafte Fördermittelprogramme:  

RL-KStB, Stadt & Land-Programm, Nationale Klimaschutzinitiative 

(Kommunalrichtlinie und Wettbewerb), bike & ride Initiative der 

Deutschen Bahn sowie weitere Fördermittelprogramme) 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

Die Kalkulation geht davon aus, dass durch die Fördermittel im 

Schnitt im Gesamtprogramm nur ca. 30% Eigenmittelanteil 

aufzubringen sind. 

 Verantwortung 

 

Federführung im Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) unter 

themenspezifischer Mitwirkung des ASG, AfU, AWS, SPA und ggf. 

weiteren 

  

                                            
5 Annahme: 620.858 Einwohner mit Erstwohnsitz in Leipzig (Stand 30.06.2022).  
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 Handlungsfeld 04 

 

 Projekte und Konzepte 
  

  
  

 Beschreibung Zur Förderung des Radverkehrs ist eine konzeptionelle 

Herangehensweise grundlegend und zielführend. 

Der Radverkehrsentwicklungsplan (RVEP) 2010 – 2020 wird 

bis zum Zeithorizont 2030+ fortgeschrieben. Die Ergebnisse eines 

breit angelegten Beteiligungsprozesses zu aktuellen Themen und 

Maßnahmen fließen in die Konzeption ein, die im Zeitraum des 

Aktionsprogramms 2023/24 veröffentlicht wird. Gleichzeitig ist der 

Radverkehr mit einem eigenen Handlungsfeld im Rahmenplan der 

Mobilitätsstrategie 2030 verankert und Teile des 

Aktionsprogramms sind wichtige Elemente des Energie- und 

Klimaschutzprogramms. Evaluierungsmöglichkeiten werden im 

Rahmen der Fortschreibung des RVEP erarbeitet, so dass die 

Umsetzung von Maßnahmen zukünftig verstärkt kontrolliert und 

Hindernisse laufend identifiziert werden können. 

Die im Zuge des APRV 21/22 begonnene „Neukonzipierung und 

Qualifizierung der Grüner-Ring-Leipzig (GLR) Radroute“ aus 

dem Bereich Radtourismus wird im Zeitraum des APRV 23/24 

abgeschlossen werden. 

Die Verwaltung setzt zur Umsetzung von 

Radverkehrsmaßnahmen passende Fördermittelprogramme ein 

(z.B. für die Kommunikationsarbeit, wie Stadtradeln oder die 

EMW, für die Radfahrausbildung an Schulen, für den 

Wirtschaftsverkehr) oder führt sonstige Sonderprojekte durch, um 

neue Wege zu beschreiten und zu testen (Fortsetzungskonzept für 

ein Transportrad-Mietsystem (TMS, TINK) oder die 

Unterstützung der Radverkehrsplanung durch nutzergenerierte 

GPS-Daten (RiDe)).  

Um Verkehrsübungsplätze für die Radfahrausbildung an 

Grundschulen zu ertüchtigen, hat sich eine Arbeitsgruppe 

gebildet. Die Gruppe nimmt sich dem Thema mit besonderer 

Dringlichkeit an, um die Verkehrssicherheit der nächsten Rad 

fahrenden Generationen zu verbessern. 

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Radverkehrsentwicklungsplan, Grüner 

Ring Leipzig, Fachförderrichtlinie zur Verkehrssicherheit 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

423.600 € 

 Verantwortung 

 

Federführung je nach Programm im Verkehrs- und Tiefbauamt 

(VTA), Amt für Schule oder Amt für Stadtgrün und Gewässer 
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 Handlungsfeld 05 

 

 Radschnellverbindungen 
  

  
  

 Beschreibung Für Leipzig befinden sich insgesamt fünf Korridore in der Prüfung, 

als Radschnellverbindung ausgebaut zu werden. Sie sollen, vom 

Promenadenring ausgehend, die Stadt mit den größeren 

Umlandgemeinden verbinden und dienen vor allem Pendlern als 

zügige, attraktive Verbindung auf dem täglichen Weg zur Arbeit. 

Ein Potenzial von 2.000 Radfahrenden am Tag muss erfüllt 

werden, um diesen Ausbaustandart zu begründen. 

Für die überregionale Radschnellverbindung (RSV) zwischen 

Halle und Leipzig wurde bereits 2019/2020 eine 

Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die dieses Potenzial 

bestätigte. In einem „letter of intent“ verabredeten die Bürger- und 

Oberbürgermeister, die Umsetzung der RSV gemeinsam weiter 

voranzutreiben. Dieses Vorhaben wird im Rahmen des 

Aktionsprogramms geführt. 

In der Radschnellwegkonzeption des Freistaates Sachsen von 

2019 wurden darüber hinaus vier weitere Korridore ermittelt, für 

die tlw. Machbarkeitsstudien in der Bearbeitung sind.  Im 

Rahmen des Aktionsprogramms 2021-22 wurde die Untersuchung 

der Korridore Leipzig – Markkleeberg und Leipzig – 

Markranstädt begonnen und werden im Aktionsprogramm 2023-

24 fortgeführt. Leipzig – Naunhof und Leipzig – Taucha sollen in 

diesem Programm ebenfalls durchgeführt werden. 

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Energie- und Klimaschutzprogramm, 

Radverkehrsentwicklungsplan, Machbarkeitsstudie RSV Halle-

Leipzig, Radschnellwegekonzeption für den Freistaat Sachsen 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

200.000,00 € (Planungsmittel RSV Halle-Leipzig) 

 Verantwortung 

 

Federführung im Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), unter 

Mitwirkung weiterer Fachämter, u.a. SPA, AWS, ASG, AfU, AfWifö 

Die Machbarkeitsstudien erfolgen gemeinsam mit dem Freistaat 

Sachsen (u.a. LASuV), die Radschnellverbindung Halle – Leipzig 

mit der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD). 

Sämtliche Planungen haben überregionale Bedeutung, die eine 

enge Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden voraussetzt. 
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 Handlungsfeld 06 

 

 Fahrradparken 
  

  
  

 Beschreibung Zum sicheren Abstellen von Fahrrädern an Quell- und Zielorten in 

der Stadt Leipzig, werden weiterhin neue Fahrradbügel im 

öffentlichen Raum aufgestellt. Ein Schwerpunkt stellt dabei die 

Erhöhung der Kapazitäten von Abstellanlagen an Parkeingängen 

dar, welche gleichzeitig illegales Halten und Parken von Kfz 

verhindern.  

Die Bekämpfung von Fahrraddiebstahl in Leipzig bleibt ein 

wichtiges Thema, welches durch Präventionsmaßnahmen (z.B. 

Fahrradcodierung mittels FEIN-System) seitens des Kommunalen 

Präventionsrates Leipzig (KPR) und dessen Kooperationspartner/-

innen weiterhin im Fokus steht. 

In intensivierter Zusammenarbeit mit der Polizei werden 

Maßnahmen zur Diebstahlprävention an den bekannten Hotspots 

entwickelt.Für das Fahrradparken am Hauptbahnhof wurde 

zunächst in 2022 eine dezentrale Lösung umgesetzt. Hierbei 

wurden ca. 170 zusätzliche Abstellmöglichkeiten im Hauptbahnhof 

selbst geschaffen. Eine Machbarkeitsstudie für ein zusätzliches 

bewachtes Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof Leipzig wird im 

Rahmen des APRV 2021/22 in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Bahn (DB) und weiteren Interessenvertreter/-innen 

ausgearbeitet. Auf deren Grundlage erfolgt dann die weitere 

Planung. 

Mit dem Projekt ParkIT:BikeIT, welches durch das BMDV 

gefördert wird, werden zugangsgesicherte Fahrradabstellanlagen 

an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV geschaffen und im 

Anschluss durch die LVB betrieben.  

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Radverkehrsentwicklungsplan, Energie- 

und Klimaschutzprogramm, Bike IT, HF 03 Finanzen und 

Förderung 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

1.314.088 € 

 Verantwortung 

 

Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) in Zusammenarbeit mit ASG, 

ABD, SPA, AfWifö, AfU, LVB, DB, PD Leipzig und weiteren 

Partner/-innen 
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 Handlungsfeld 07 

 

 Daten und Analyse 
  

  
  

 Beschreibung Für die Zustandserfassung der Radverkehrsanlagen wurde eine 

Befahrung des HauptnetzRad durchgeführt, welche nun eine 

wichtige Datengrundlage für Konzepte und Planungen der 

Infrastrukturthemen des Radverkehrsentwicklungsplans 2030+ 

darstellt. 

Außerdem werden die Dauerzählstellen für Radverkehr weiter 

ausgebaut und die erhaltenen Daten über ein Dashboard im 

städtischen Geoinformationssystem bekannt gemacht. 

Darüber hinaus wird das abgeschlossene MOVEBIS Projekt in 

Zusammenarbeit mit der TU Dresden im Projekt RiDe 

weitergeführt. Der Kommune werden digitale Daten zur Verfügung 

gestellt, die im Rahmen von Stadtradeln erfasst werden. Mit den 

gewonnenen Daten lassen sich Nutzerzahlen der 

Radverkehrsinfrastruktur abschätzen Diese werden für weitere 

Konzeptionierungen und Planungen genutzt. 

Neben den digitalen Daten aus RiDe soll im Projekt RadSim 

(Fortführung bikeSim) auf Grundlage von GPS-Daten eine Web-

Anwendung entwickelt werden, welche eine einfache und intuitive 

Simulation des Radverkehrs ermöglicht. Nach einer Übertragung 

auf Leipzig soll eine Erforschung der Routenwahl stattfinden, die 

Wirkung unterschiedlicher Maßnahmen untersucht und so der 

Radverkehr weiter gefördert werden. 

Im Rahmen des Aktionsprogramms wird die Verwaltung verstärkt 

das Thema Datenerhebung und Veröffentlichung bearbeiten, um 

auch anhand der quantitativen Gegebenheiten einen Beitrag zur 

verbesserten Kommunikation zu leisten (vgl. HF 2). 

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Radverkehrsentwicklungsplan, HF 02 

Kommunikation und Kontrollen 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

65.000,00 € (Dauerzählstellen) 

 Verantwortung 

 

Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) in Zusammenarbeit mit ASG, 

AfU, Amt für Geoinformation und Bodenordnung 
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 Handlungsfeld 08 

 

 Gremien und Beteiligung 
  

  
  

 Beschreibung Seit über dreißig Jahren begleitet die Arbeitsgemeinschaft 

Radverkehrsförderung „AG Rad“ die städtischen Aktivitäten zur 

Radverkehrsförderung, unter Teilnahme der zuständigen Ämter, 

dem ADFC Leipzig und der Polizei. Im Rahmen des APRV 21/22 

wurde dieses Gremium überprüft und neu ausgerichtet. In der 

Regel werden sämtliche Planungsunterlagen zu 

Radverkehrsmaßnahmen des Aktionsprogramms in der AG Rad 

diskutiert. Das Ergebnis fließt in den Abwägungsprozess mit ein. 

Darüber hinaus werden aktuelle Projekte der Verwaltung 

vorgestellt und besprochen. Auch grundsätzlichen Diskussionen 

bietet das Gremium eine Plattform. 

Der jährlich angesetzte Runde Tisch Radverkehr wird über den 

Umsetzungsprozess des APRV informiert. Teilnehmende sind 

eingeladen, sich aktiv mit einzubringen.  

Das Team Radverkehr (vgl. HF 03) vertritt die Belange des 

Radverkehrs im Verkehrs- und Tiefbauamt in besonderem Maße.  

Das Team erstellt einen jährlichen Umsetzungsbericht und 

informiert den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 

regelmäßig über den Stand des APRV. 

Des Weiteren erfolgt der Austausch innerhalb und mit Externen  

auf fallbezogenen Beteiligungsverfahren oder etablierte Formate, 

wie Gremienarbeit, OBM-Radtour, einer Bürgersprechstunde 

des Radverkehrsbeauftragten), Mobilitätsberatung im UIZ usw. 

gesetzt. 

 Querbezug Mobilitätsstrategie 2030, Radverkehrsentwicklungsplan HF 02 

Kommunikation und Kontrollen, HF 03 Finanzen und Förderung 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

Aufwand nicht differenziert darstellbar. 

 Verantwortung 

 

Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) in Zusammenarbeit mit weiteren 
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 Handlungsfeld 09 

  

 Wegweisung  
  

  
  

 Beschreibung Das SachsenNetz Rad wurde 2019/20 neu ausgeschildert und 

wird seitdem gepflegt. In Abhängigkeit der Ergebnisse des 

Radverkehrsentwicklungsplans 2030+ wird eine 

Neukonzipierung weiterer Beschilderungen im Stadtgebiet 

geprüft. Diese würde dann ebenfalls in die Datenbank der Stadt 

Leipzig überführt werden. 

 

Zudem wird anlässlich der Velo-City-Conference eine temporäre 

Radverkehrsroute von der Innenstadt zur Neuen Messe 

ausgewiesen.  

 Querbezug Radverkehrsentwicklungsplan, SachsenNetz Rad 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

20.000 € 

 Verantwortung 

 

Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), Amt für Wirtschaftsförderung, 

ASG  
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 Handlungsfeld 10 

 

 Winterdienst 
  

  
  

 Beschreibung Auf Grundlage eines Gutachtens zur Analyse und Optimierung 

des Winterdienstes in Leipzig wurde 2021 ein Grundsatzbeschluss 

zur Optimierung des Winterdienstes gefasst, in dessen Folge 

Entscheidungen bzgl. der weiteren notwendigen Maßnahmen zur 

Umsetzung des Beschlusses getroffen werden können (z.B. 

Beschaffung spezieller Fahrzeuge, Beseitigung von Hindernissen, 

Einsatz besonderer Materialien).  

Im Zusammenhang mit dem Beschluss des HauptnetzRad im Jahr 

2020 sowie einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahr 2021 

wurden im Zeitraum des Aktionsprogramms 2021/22 fünf 

Pilotstrecken für die winterliche Befahrung ertüchtigt. Im Winter 

2022/23 wurden diese durchgängigen Radverkehrsverbindungen, 

im Rahmen der technischen und personellen Möglichkeiten, zu 

Testzwecken mit unterschiedlichen Räum- und Streufahrzeugen 

befahren. In der Wintersaison 2023/24 werden die fünf 

Pilotstrecken auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen, 

nachrangig und im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Ressourcen, ebenfalls beräumt. Hierzu werden passende 

Kleinfahrzeuge angemietet. 

Zur weiteren Verbesserung der Winterdienstqualität für 

Radfahrende erarbeiten der Eigenbetrieb Stadtreinigung und die 

AG Rad eine gemeinsame Checkliste für künftige Einsätze auf 

der zu beräumenden Radverkehrsinfrastruktur. 

Aufbauend auf den Ergebnissen des 

Radverkehrsentwicklungsplans, wird im Jahr 2024 ein 

Winterdienstnetz für den Radverkehr durch das Verkehrs- und 

Tiefbauamt erarbeitet und unter Vorbehalt der Bereitstellung 

entsprechender Haushaltmittel für Technik und Personal, 

sukzessive umgesetzt. 

Darüber hinaus werden die Radfahr- und Schutzstreifen, welche 

im prioritären Winterdienstnetz der Stadt liegen, mit der zur 

Verfügung stehenden Technik im Rahmen der Möglichkeiten 

geräumt. 

 Querbezug Radverkehrsentwicklungsplan, Winterdienstkonzept 

(Grundsatzbeschluss zur Optimierung des Winterdienstes), 

Luftreinhalteplan 

 Finanzielle  

 Auswirkungen 

Aufwand nicht differenziert darstellbar. 

 Verantwortung 

 

Eigenbetrieb Stadtreinigung, Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA), 

ASG 

 


